Die AGV, Bleichemattstrasse 12, 5001 Aarau

Herr Bundesrat

Albert Rosti

Eidg. Departement

fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Zustellung per E-Mail an:
tp-secretariat@bakom.admin.ch

Ort, Datum Aarau, 13. Oktober 2025 / eir

Anderung der Verordnung iiber Fernmeldedienste
Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

DIE AARGAUISCHE
GEBAUDEVERSICHERUNG

Bleichemattstrasse 12
Postfach, 5001 Aarau
Telefon 0848 836 800
die-agv.ch

Intervention

Reto Eichenberger
Fachspezialist / Leiter KFA
Direkt +41 62 836 36 79
Reto.Eichenberger@die-agv.ch

Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 haben Sie die Aargauische Gebaudeversicherung (AGV) eingela-
den, zum titelerwahnten Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen.

Die vorgeschlagenen Anderungen stellen aus unserer Sicht einen bedeutenden Schritt zur Star-
kung, Modernisierung und Inklusion im Notrufwesen der Schweiz dar, welcher zu einer deutlichen
Steigerung der Systemsicherheit des Notrufwesens in der Schweiz flihrt.

Wir begrussen insbesondere:

¢ Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz,
e die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure,

e die Einfuhrung des Echtzeittextes (RTT) fir einen barrierefreien Zugang,
¢ die Trennung von Not-, Hilfs- und Beratungsdiensten und
e die Einfuhrung einer Kurznummer fir die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-Konven-

tion.

Wir bedanken uns fiir die Méglichkeit der Stellungnahme und erlauben uns, folgende Bemerkun-

gen anzufigen und Antrage zu formulieren.
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GEBAUDEVERSICHERUNG

Allgemeine Bewertung

Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bedurfnisse der Notsuchenden und andererseits
der entgegennehmenden Notrufdienste berticksichtigt und zukunftsfahig gestaltet. Dabei bildet
das, von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den Mobilfunkanbie-
tern, erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der aktuell vorliegenden Ver-
nehmlassung geplanten Massnahmen kann die Resilienz des Notrufwesens wesentlich verbessert
werden.

Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanitat insbesondere
fur Menschen mit einer Hérbehinderung zuganglich werden. Die Funktion ist zudem auch fiir alle
anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen kénnen, etwa aufgrund einer Ver-
letzung oder einer Gefahrensituation.

Die Notrufausfalle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von allen Be-
troffenen (Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanitat, BAKOM, Konzessionarin der Grundver-
sorgung und den Fernmeldedienstanbietern) geflhrt, die in dieser Vorlage nun eine wichtige regu-
latorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei einen wesentlichen Beitrag geleis-
tet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualitat hat und die Bedlrfnisse aller Betroffenen be-
ricksichtigt.

Aus diesen Grinden befirwortet die AGV den vorliegenden Entwurf zur Verordnung tber Fernmel-
dedienste (FDV) ausdriicklich, da er:

¢ Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfahige Losungen bietet,
e die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Uberlast und Fehlkonfigurationen),
e und sowohl die Bedurfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste bertcksichtigt.

Artikelbezogene Stellungnahme
Nachfolgend erhalten Sie Rickmeldungen und Antrédge zu Anpassungen am vorliegenden Entwurf
der zur Vernehmlassung unterbreiteten Verordnungen:

Art. 27 FDV

Wir befirworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich die explizite Trennung von Notdiensten
und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und Beratungsdiens-
ten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getra-
gen.

Art. 28 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 28a - Absatz 1 bis 4 FDV

Wir befirworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich Abs. 3, welcher dazu dient, technische
oder bdswillige Stérungen des Notrufdienstes zu verhindern, und eine Gbergreifende Koordination
der Anbieterinnen des o6ffentlichen Telefondienstes ermdglicht.

Art. 28a - Absatz 5 FDV

Wir begrussen ausdricklich den Abs. 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeittext (RTT)
sicherstellt, beantragen aber die folgende Anpassung:
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«Die Mobilfunkkonzessionarinnen missen im Rahmen des offentlichen Telefondienstes den Zu-
gang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) gewahrleisten.»

Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit fur die Gleich-
stellung von Menschen mit einer Horbehinderung. Der direkte Zugang zu den Notdiensten ist damit
auch fir diese Personen gewabhrleistet.

Art. 29 FDV

Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese. Die Standortidentifikation ist
eine essenzielle Grundlage fur die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zuflihrung von
Rettungs- und Hilfeleistung.

Art. 29a FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstutzen diese.

Art. 29b FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstutzen diese.

Art. 30 FDV
Wir beflrworten diesen Artikel grundsatzlich, beantragen aber die folgende Anpassung zum Ab-
satz 1:

«Die Anbieterinnen des offentlichen Telefondienstes missen bei der Sprachtbermittiung tber In-
ternet Uber ihre eigenen Telefonanschlisse die Leitweglenkung und die Standortidentifikation ge-
wahrleisten, sofern es die Technik zulasst.

Wo dies weiterhin technisch nicht méglich ist, missen diese nur bei Anrufen, von dem im Abonne-
mentsvertrag bezeichneten, Hauptstandort aus gewahrleistet sein.»

Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Festnetz-)In-
ternettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, Ubermittelt werden kénnen, da
dies technisch bereits heute mdglich ist.

Art. 81 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 92 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 7 FAV

Wir befiirworten diesen Artikel und begriissen ausdriicklich die im Absatz 2'*" erwahnten techni-
schen Vorgaben an Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Polizei, Feuerwehr
und Sanitat insbesondere flir Menschen mit einer Hérbehinderung zuganglich werden.

Art. 28 AEFV

Wir befirworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich die explizite Trennung von Notdiensten
und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und Beratungsdiens-
ten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getra-
gen.
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Art. 28a AEFV

Wir beflrworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich die explizite Trennung von Notdiensten
und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und Beratungsdiens-
ten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getra-
gen.

Erganzende Riickmeldung

1. Wir méchten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die Anbiete-
rinnen des o6ffentlichen Telefondienstes gemass Regulation die Notdienste von Feuerwehr,
Polizei und Sanitat ebenfalls technische und operative Anpassungen umgesetzt werden
mussen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemessene Zeit in Anspruch
nehmen.

Die Kommunikation beziiglich der Verfligbarkeit dieser Dienste muss gegenlber der Bevol-
kerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehdrde abgesprochen
und koordiniert werden.

2. Wir empfehlen, zukiinftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Notrufe
(im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Uberarbeitung des Fernmeldegesetzes
(FMG) frihzeitig zu berilcksichtigen.

3. Wir empfehlen allfallige Verweise auf technische Standards in den Technischen und Admi-
nistrativen Vorschriften (TAV) abzubilden.

Fazit
Die Vorlage starkt das Schweizer Notrufwesen nachhaltig. Wir beflirworten sie aus fachlicher und

praktischer Perspektive und danken fiir die breite Einbindung der betroffenen Akteure.

Wir danken nochmals fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Bericksichtigung un-
serer Anliegen.

Gerne stehen wir oder die Organisation Notrufe fir weiterfhrende Informationen zur Verfligung.

Freundliche Grlisse

7 llete (ttese

André Meier Reto Eichenberger
Vorsitzender der Geschaftsleitung Fachspezialist / Leiter KFA
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s 0 n K Konferenz der kantonalen
= Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
c D A s Conférence des directrices et directeurs
- cantonaux des affaires sociales

c D 0 s Conferenza delle direttrici e dei direttori
- cantonali delle opere sociali

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la
communication (DETEC)

(par e-mail a : tp-secretariat@bakom.admin.ch)

Berne, le 12 septembre 2025

Reg: 6.5.9.6

Prise de position du Comité de la CDAS dans le cadre de la consultation relative a la révision
partielle de 'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

Mesdames, Messieurs,

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) vous remercie de
lui offrir la possibilité de prendre position dans le cadre de la procédure de consultation relative a la
modification de I'ordonnance sur les services de télécommunication (OST). Le Comité de la CDAS a
le plaisir de vous présenter ci-aprés ses observations :

1. Accés sans entraves aux services d’'urgence

La CDAS soutient explicitement la modification de 'art. 28a, al. 5, OST : le projet de loi prévoit que les
fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’assurer la transmission d’appels
d’'urgence par texte en temps réel (Real Time Text, RTT). L'introduction du RTT constitue une étape
importante en vue de garantir aux personnes sourdes et malentendantes I'accés égalitaire aux
services d'urgence. Un objectif majeur de la Convention de ’'ONU relative aux droits des personnes
handicapées est ainsi mis en ceuvre. En outre, cette modification contribue a satisfaire a I'obligation
de la Confédération fixée a I'art. 8, al. 4, de la Constitution fédérale, qui exige d’éliminer les inégalités
en prenant des mesures adaptées.

2. Introduction d’un numéro court pour I'aide aux victimes

La CDAS salue le fait que le projet de loi prévoie d’ajouter aux numéros courts existants pour les
services d’aide et de conseil un numéro court a trois chiffres pour I'aide aux victimes (art. 28a, al. 1,
let. ¢, ORAT). L'introduction du numéro court contribue de maniére significative a renforcer la
protection des victimes en Suisse. Cette mesure est un outil essentiel afin d’améliorer I'accessibilité a
bas seuil des offres de soutien destinées aux victimes de violence. Elle est inscrite comme champ
d’action prioritaire dans la feuille de route de la Confédération et des cantons contre la violence
domestique et satisfait aux exigences de I'art. 24 de la Convention d’Istanbul, qui vise a protéger et a
soutenir les personnes concernées. En outre, cette réglementation met en ceuvre les motions
déposées au Parlement 20.4451, 20.4452 et 20.4463, qui demandent la mise en place d’une
permanence téléphonique a I'échelle nationale afin de venir en aide aux victimes.
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Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de notre prise de position et vous prions d’agréer,
Mesdames, Messieurs, I'expression de notre considération la plus distinguée.

Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales

Le président La secrétaire générale
71 |
/ A JH&7
Mathias Reynard Gaby Szollosy

Conseiller d’Etat
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Bundesamt fiir Kommunikation
Zukunftstrasse 44

2501 Biel-Bienne

per Mail: <tp-secretariat@bakom.admin.ch

Zirich, 14. Oktober 2025

Stellungnahme des Dachverbandes 143.ch Die Dargebotene Hand Schweiz
Anderung VO Fernmeldedienste - Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Geschatzte Damen und Herren

Besten Dank fiir Ihre Einladung zur Stellungnahme im Kontext der Vernehmlassung zur Anderung
VO Fernmeldedienste.

Wir sind sehr erfreut, dass Anrufende bei 143.ch kiinftig auch die Grundgebiihr von 20 Rappen
nicht mehr bezahlen miissen. Besonders dankbar sind wir, dass personliche Randdaten bei der
Rechnungstellung wegfallen.

Damit ist eines der Wesensmerkmale der Dargebotenen Hand, die Sicherstellung der Anonymitat
der Anrufenden in Paar- Familien- und Mehrpersonenhaushalten, nochmals deutlich erhéht.
Durch die Neuregelung kdnnen schwierige Situationen im persénlichen Umfeld der Anrufenden
deutlich reduziert werden. (Art. 27, Abs. 2)

Die Einfihrung des Zugangs lber Echtzeittext (RTT) begriissen wir grundsatzlich nicht nur fur
Gehorlose, sondern ebenso fiir andere Griinde, in denen ein miindlicher Zugang nur eingeschrankt
oder gar nicht moglich ist.

Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass diese Verbesserung unseres Angebotes mit einem hohen
technischen Aufwand verbunden sein wird, da die Ausriistung unserer zwolf Regionalstellen mit
jeweils mehreren Arbeitsplatzen sichergestellt werden musste. Dieser Aufwand ist anspruchsvoll.



Neben den finanziellen Aufwanden, die wir aus eigenen Mitteln nicht zu stemmen vermdchten,
miussten wir ein besonderes Augenmerk legen auf die spezifische Schulung unserer rund 600
freiwilligen Mitarbeitenden.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie fiir den Umgang mit RTT gut vorzubereiten, damit sie sich im
technischen Umgang sicher flihlen konnen. (Art. 28, Abs. 5)

Insgesamt stehen wir der vorgeschlagenen Entwicklung sehr positiv gegeniber. Fiir lhre
Rickfragen stehen wir ihnen zur Verfligung.

Mit herzlichen Griissen
143.ch DIE DARGEBOTENE HAND SCHWEIZ

G ot

Martin Bolliger
Prasident des Nationalen Vorstandes

143.ch Die Dargebotene Hand Schweiz ¢ Dachverbend ¢ Beckenhofstrasse 16 ¢ CH-8006 Ziirich
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Herr Bundesrat

Albert Rosti

Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Zustellung per E-Mail an:
tp-secretariat@bakom.admin.ch

Bern, 30. September 2020 / PRP

Anderung der Verordnung iiber Fernmeldedienste
Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 haben Sie die Feuerwehr Koordination Schweiz eingela-
den, zum titelerwahnten Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen.

Die vorgeschlagenen Anderungen stellen aus unserer Sicht einen bedeutenden Schritt zur
Starkung, Modernisierung und Inklusion im Notrufwesen der Schweiz dar, welcher zu einer
deutlichen Steigerung der Systemsicherheit des Notrufwesens in der Schweiz flihrt.

Wir begriissen insbesondere:

Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz,

die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure,

die Einfuhrung des Echtzeittextes (RTT) flr einen barrierefreien Zugang,

die Trennung von Not-, Hilfs- und Beratungsdiensten und

die EinfUhrung einer Kurznummer fir die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-Kon-
vention.

Wir bedanken uns fiir die Méglichkeit der Stellungnahme und erlauben uns, folgende Bemer-
kungen anzufligen und Antrage zu formulieren.

Allgemeine Bewertung

Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bedurfnisse der Notsuchenden und anderer-
seits der entgegennehmenden Notrufdienste bertcksichtigt und zukunftsfahig gestaltet. Da-
bei bildet das, von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den
Mobilfunkanbietern, erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der aktuell
vorliegenden Vernehmlassung geplanten Massnahmen kann die Resilienz des Notrufwesens
wesentlich verbessert werden.

Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanitat insbeson-
dere fir Menschen mit einer Hérbehinderung zuganglich werden. Die Funktion ist zudem
auch fir alle anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen kénnen, etwa
aufgrund einer Verletzung oder einer Gefahrensituation.

m  Feuerwehr Koordination Schweiz, Christoffelgasse 6, 3011 Bern, Tel. +41 31 505 11 18, info@feukos.ch, www.feukos.ch
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Die Notrufausfalle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von allen
Betroffenen (Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanitat, BAKOM, Konzessionarin der
Grundversorgung und den Fernmeldedienstanbietern) gefuhrt, die in dieser Vorlage nun eine
wichtige regulatorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei einen wesentli-
chen Beitrag geleistet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualitat hat und die Beduirf-
nisse aller Betroffenen beriicksichtigt.

Aus diesen Grinden befirwortet die Feuerwehr Koordination Schweiz den vorliegenden Ent-
wurf zur Verordnung Uber Fernmeldedienste (FDV) ausdricklich, da er:

e Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfahige L6sungen bietet,

e Die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Uberlast und Fehlkonfigurationen),

e Und sowohl die Bedurfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste bertck-
sichtigt.

Artikelbezogene Stellungnahme
Nachfolgend erhalten Sie Rickmeldungen und Antrage zu Anpassungen am vorliegenden
Entwurf der zur Vernehmlassung unterbreiteten Verordnungen:

Art. 27 FDV

Wir beflrworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich die explizite Trennung von Not-
diensten und ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und

Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Be-

reich Rechnung getragen.

Art. 28 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 28a - Absatz 1 bis 4 FDV

Wir befirworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich den Absatz 3, welcher dazu
dient, technische oder boswillige Stérungen des Notrufdienstes zu verhindern, und eine
Ubergreifende Koordination der Anbieterinnen des o6ffentlichen Telefondienstes ermdglicht.

Art. 28a - Absatz 5 FDV

Wir begrussen ausdricklich den Absatz 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeit-
text (RTT) sicherstellt, beantragen aber die folgende Anpassung:

«Die Mobilfunkkonzessionarinnen missen im Rahmen des 6ffentlichen Telefondienstes den
Zugang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) gewahrleisten.»
Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit fur die
Gleichstellung von Menschen mit einer Horbehinderung. Der direkte Zugang zu den Not-
diensten ist damit auch fur diese Personen gewahrleistet.

Art. 29 FDV

Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese. Die Standortidentifikation
ist eine essenzielle Grundlage fur die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zuflh-
rung von Rettungs- und Hilfeleistung.

Art. 29a FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstutzen diese.

Art. 29b FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstutzen diese.



Seite 3

Art. 30 FDV

Wir befirworten diesen Artikel grundsatzlich, beantragen aber die folgende Anpassung zum
Absatz 1:

«Die Anbieterinnen des o6ffentlichen Telefondienstes miissen bei der Sprachibermittlung
Uber Internet Uber ihre eigenen Telefonanschlisse die Leitweglenkung und die Standortiden-
tifikation gewahrleisten, sofern es die Technik zulasst.

Wo dies weiterhin technisch nicht moéglich ist, missen diese nur bei Anrufen von dem im
Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewahrleistet sein.»

Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Fest-
netz-) Internettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, Ubermittelt wer-
den konnen, da dies technisch bereits heute moglich ist.

Art. 81 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstutzen diese.

Art. 92 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstutzen diese.

Art. 7 FAV

Wir beflrworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich die im Absatz 2" erwahnten
technischen Vorgaben an Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Polizei,
Feuerwehr und Sanitat insbesondere fiir Menschen mit einer Horbehinderung zuganglich
werden.

Art. 28 AEFV

Wir befiirworten diesen Artikel und begriissen ausdrticklich die explizite Trennung von Not-
diensten und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und

Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Be-

reich Rechnung getragen.

Art. 28a AEFV

Wir befiirworten diesen Artikel und begriissen ausdrticklich die explizite Trennung von Not-
diensten und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und

Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Be-

reich Rechnung getragen.

Erganzende Riickmeldung

1. Wir méchten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die
Anbieterinnen des 6ffentlichen Telefondienstes gemass Regulation die Notdienste
von Feuerwehr, Polizei und Sanitat ebenfalls technische und operative Anpassungen
umgesetzt werden mussen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine ange-
messene Zeit in Anspruch nehmen.

Die Kommunikation beziiglich der Verfigbarkeit dieser Dienste muss gegeniliber der
Bevolkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehérde abge-
sprochen und koordiniert werden.

2. Wir empfehlen, zukulnftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-
Notrufe (im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Uberarbeitung des Fernmel-
degesetzes (FMG) friihzeitig zu berlicksichtigen.

3. Wir empfehlen allfallige Verweise auf technische Standards in den Technischen und
Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden.
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Fazit
Die Vorlage starkt das Schweizer Notrufwesen nachhaltig. Wir beflirworten sie aus fachlicher
und praktischer Perspektive und danken fir die breite Einbindung der betroffenen Akteure.

Wir danken nochmals fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berlicksichtigung
unserer Anliegen.

Gerne stehen wir oder die Organisation Notrufe fur weiterfihrende Informationen zur Verfu-

gung.

Freundliche Grisse
Feuerwehr Koordination Schweiz FKS

MLaw Petra Prévét
Generalsekretéarin



Intervention Keultjes Michael GVSG

Davidstrasse 37 Fachspezialist

CH-9001 St.Gallen +41 58 229 70 55 _ g ebﬁUde

www.gvsg.ch michael.keultjes@gvsg.ch 3
versicherung
st.gallen

Herr Bundesrat Albert Rosti

Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Per Mail:
tp-secretariat@bakom.admin.ch

St.Gallen, 19. September 2025

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung iliber Fernmeldedienste

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 haben Sie die Feuerwehr Koordination Schweiz eingeladen, zum
titelerwahnten Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen. Als interessierte und involvierte Stellen,
nimmt die Gebaudeversicherung St. Gallen gerne zur Vernehmlassung Stellung.

Die vorgeschlagenen Anderungen stellen aus unserer Sicht einen bedeutenden Schritt zur
Starkung, Modernisierung und Inklusion im Notrufwesen der Schweiz dar, welcher zu einer
deutlichen Steigerung der Systemsicherheit des Notrufwesens in der Schweiz flhrt.

Wir begriissen insbesondere:
» Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz,
» die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure,
o die Einflhrung des Echtzeittextes (RTT) flr einen barrierefreien Zugang,
o die Trennung von Not-, Hilfs- und Beratungsdiensten und
o die Einflhrung einer Kurznummer fur die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-
Konvention.

Wir bedanken uns fir die Moglichkeit der Stellungnahme und erlauben uns, folgende
Bemerkungen anzufligen und Antrdge zu formulieren.

Allgemeine Bewertung

Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bediirfnisse der Notsuchenden und andererseits
der entgegennehmenden Notrufdienste bertcksichtigt und zukunftsfahig gestaltet. Dabei bildet
das, von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den
Mobilfunkanbietern, erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der aktuell
vorliegenden Vernehmlassung geplanten Massnahmen kann die Resilienz des Notrufwesens
wesentlich verbessert werden.

Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanitit insbesondere
fur Menschen mit einer Horbehinderung zuganglich werden. Die Funktion ist zudem auch fiir alle
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anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen kénnen, etwa aufgrund einer
Verletzung oder einer Gefahrensituation.

Die Notrufausfalle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von allen
Betroffenen (Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanitat, BAKOM, Konzessionérin der
Grundversorgung und den Fernmeldedienstanbietern) geflihrt, die in dieser Vorlage nun eine
wichtige regulatorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei einen wesentlichen
Beitrag geleistet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualitdt hat und die Bedirfnisse aller
Betroffenen bertcksichtigt.

Aus diesen Grinden beflurwortet die Gebaudeversicherung St.Gallen den vorliegenden Entwurf zur
Verordnung Uber Fernmeldedienste (FDV) ausdriicklich, da er:

e Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfahige Lésungen bietet,
o Die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Uberlast und Fehlkonfigurationen),
¢ Und sowohl die Bedurfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berlicksichtigt.

Artikelbezogene Stellungnahme
Nachfolgend erhalten Sie Ruckmeldungen und Antrédge zu Anpassungen am vorliegenden Entwurf
der zur Vernehmlassung unterbreiteten Verordnungen:

Art. 27 FDV

Wir beflirworten diesen Artikel und begriussen ausdricklich die explizite Trennung von Notdiensten
und tbrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und
Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich
Rechnung getragen.

Art. 28 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstltzen diese.

Art. 28a - Absatz 1 bis 4 FDV

Wir beflirworten diesen Artikel und begriissen ausdriicklich den Absatz 3, welcher dazu dient,
technische oder boswillige Stérungen des Notrufdienstes zu verhindern, und eine Ubergreifende
Koordination der Anbieterinnen des offentlichen Telefondienstes ermoglicht.

Art. 28a - Absatz 5 FDV

Wir begriissen ausdriicklich den Absatz 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeittext
(RTT) sicherstellt, beantragen aber die folgende Anpassung:

«Die Mobilfunkkonzessionarinnen missen im Rahmen des offentlichen Telefondienstes den
Zugang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) gewahrleisten.»
Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit fur die
Gleichstellung von Menschen mit einer Horbehinderung. Der direkte Zugang zu den Notdiensten
ist damit auch fiir diese Personen gewahrleistet.

Art. 29 FDV

Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstitzen diese. Die Standortidentifikation ist
eine essenzielle Grundlage fir die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zuflihrung von
Rettungs- und Hilfeleistung.

Art. 2%9a FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstitzen diese.

Art. 29b FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstitzen diese.
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Art. 30 FDV

Wir beflrworten diesen Artikel grundsatzlich, beantragen aber die folgende Anpassung zum
Absatz 1:

«Die Anbieterinnen des 6ffentlichen Telefondienstes missen bei der Sprachlbermittlung iber
Internet Uber ihre eigenen Telefonanschlisse die Leitweglenkung und die Standortidentifikation
gewahrleisten, sofern es die Technik zulasst.

Wo dies weiterhin technisch nicht méglich ist, missen diese nur bei Anrufen von dem im
Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewahrleistet sein.»

Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Festnetz-)
Internettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, Ubermittelt werden kdnnen,
da dies technisch bereits heute maglich ist.

Art. 81 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 92 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 7 FAV

Wir beflirworten diesen Artikel und begriissen ausdriicklich die im Absatz 2" erwahnten
technischen Vorgaben an Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Paolizei,
Feuerwehr und Sanitat insbesondere fir Menschen mit einer Hérbehinderung zugénglich werden.

Art. 28 AEFV

Wir beflrworten diesen Artikel und begriissen ausdriicklich die explizite Trennung von Notdiensten
und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und
Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich
Rechnung getragen.

Art. 28a AEFV

Wir beflirworten diesen Artikel und begrissen ausdrlcklich die explizite Trennung von Notdiensten
und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und
Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich
Rechnung getragen.

Ergdnzende Riickmeldung

1. Wir méchten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die
Anbieterinnen des 6ffentlichen Telefondienstes geméass Regulation die Notdienste von
Feuerwehr, Polizei und Sanitat ebenfalls technische und operative Anpassungen
umgesetzt werden mussen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine
angemessene Zeit in Anspruch nehmen.

Die Kommunikation bezlglich der Verfligbarkeit dieser Dienste muss gegeniiber der
Bevdlkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehorde
abgesprochen und koordiniert werden.

2. Wir empfehlen, zuklinftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Notrufe
(im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Uberarbeitung des Fernmeldegesetzes
(FMG) frihzeitig zu berlicksichtigen.

3. Wir empfehlen allfallige Verweise auf technische Standards in den Technischen und
Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden.
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Fazit
Die Vorlage starkt das Schweizer Notrufwesen nachhaltig. Wir beflirworten sie aus fachlicher und
praktischer Perspektive und danken fur die breite Einbindung der betroffenen Akteure.

Wir danken nochmals fUr die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Bertlicksichtigung
unserer Anliegen.

Gerne stehen wir oder die Organisation Notrufe fiir weiterfihrende Informationen zur Verfligung.

Freundliche Grisse

| "
(. Aehe
Andrea Schiéb
Leiterin Intervention / Feuerwehrinspektorin
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Per E-Mail an: Abteilung Finanzen und Recht

tp-secretariat@bakom.admin.ch Ihr Kontakt Dr. iur. Felix Schiller
Jurist

Herr Bundesrat Telefon 044 308 22 53

Albert Rosti felix.schiller@gvz.ch

Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation UVEK 2. Oktober 2025/scf

Bundeshaus Nord

3003 Bern

Anderung der Verordnung iiber Fernmeldedienste / Eréffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens

Sehr geehrter Herr Bundesrat Résti,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fir die Méglichkeit zur Anderung der Verordnung tiber Fernmelde-
dienste Stellung nehmen zu durfen und erlauben uns, folgende Bemerkungen anzufliigen
und Antrage zu formulieren.

1. Grundsitzliches

Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bedirfnisse der Notsuchenden und ande-
rerseits der entgegennehmenden Notrufdienste bericksichtigt und zukunftsfahig gestaltet.
Dabei bildet das, von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und
den Mobilfunkanbietern, erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der
aktuell vorliegenden Vernehmlassung geplanten Massnahmen kann die Resilienz des
Notrufwesens wesentlich verbessert werden.

Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanitat insbe-
sondere fur Menschen mit einer Hérbehinderung zugénglich werden. Die Funktion ist zu-
dem auch fur alle anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen kén-
nen, etwa aufgrund einer Verletzung oder einer Gefahrensituation.

Die Notrufausfélle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von al-
len Betroffenen (Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanitat, BAKOM, Konzessionarin
der Grundversorgung und den Fernmeldedienstanbietern) gefuhrt, die in dieser Vorlage
nun eine wichtige regulatorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei ei-
nen wesentlichen Beitrag geleistet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualitat auf-
weist und die Bedurfnisse aller Betroffenen berlicksichtigt.
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Aus diesen Grunden befurwortet die GVZ den vorliegenden Entwurf zur Verordnung tber
Fernmeldedienste (FDV) ausdriicklich, da er:

e Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfahige Losungen bietet,

e die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Uberlast und Fehlkonfiguratio-
nen),

e und sowohl die Bedurfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste beriick-
sichtigt.

2. Zu den einzelnen Bestimmungen

Art. 27 FDV

Wir befurworten diese Bestimmung und begrussen ausdricklich die explizite Trennung
von Notdiensten und tbrigen Diensten. Dadurch kann das Notrufwesen unabhéangig von
Hilfs- und Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der raschen Entwicklung in
diesem Bereich Rechnung getragen.

Art. 28 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstitzen diese.

Art. 28a— Abs. 1 bis 4 FDV

Wir beflirworten diese Bestimmung und begrissen ausdriicklich Absatz 3, welcher dazu
dient, technische oder béswillige Stérungen des Notrufdienstes zu verhindern, und eine
ubergreifende Koordination der Anbieterinnen des 6ffentlichen Telefondienstes ermég-
licht.

Art. 28a— Abs. 5 FDV

Wir begrussen ausdriicklich Absatz 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeit-
text (RTT) sicherstellt, beantragen aber die folgende Anpassung:

«Die Mobilfunkkonzessionérinnen missen im Rahmen des éffentlichen Telefondienstes
den Zugang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) gewé&hr-
leisten.»

Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit fur die
Gleichstellung von Menschen mit einer Horbehinderung. Der direkte Zugang zu den Not-
diensten ist damit auch fur diese Personen gewahrleistet.

Art. 29 FDV

Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstitzen diese. Die Standortidentifika-
tion ist eine essenzielle Grundlage flr die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle
Zufuihrung von Rettungs- und Hilfeleistungen.

Art. 29a FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstitzen diese.
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Art. 29b FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstitzen diese.

Art. 30 FDV

Wir beflirworten diesen Artikel grundsatzlich, beantragen aber die folgende Anpassung
betreffend Absatz 1:

«Die Anbieterinnen des dffentlichen Telefondienstes miissen bei der Sprachibermittiung
tber Internet tiber ihre eigenen Telefonanschliisse die Leitweglenkung und die Standorti-
dentifikation gewébhrleisten, sofern es die Technik zulésst.

Wo dies weiterhin technisch nicht méglich ist, missen diese nur bei Anrufen von dem im
Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewéhrleistet sein.»

Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Fest-
netz-) Internettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, tibermittelt
werden kdnnen, da dies technisch bereits heute moglich ist.

Art. 81 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 92 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstitzen diese.

Art. 7 FAV

Wir beflirworten diese Bestimmung und begriissen ausdriicklich die im Absatz 2" er-
wahnten technischen Vorgaben fir Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste
von Polizei, Feuerwehr und Sanitat insbesondere fiir Menschen mit einer Hérbehinderung
zuganglich werden.

Art. 28 AEFV

Wir beflirworten diese Bestimmung und begriissen ausdriicklich die explizite Trennung
von Notdiensten und Ubrigen Diensten. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von
Hilfs- und Beratungsdiensten gestéarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in
diesem Bereich Rechnung getragen.

Art. 28a AEFV

Wir befurworten diese Bestimmung und begriissen ausdriicklich die explizite Trennung
von Notdiensten und Ubrigen Diensten. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von
Hilfs- und Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in
diesem Bereich Rechnung getragen.

3. Ergdnzende Riickmeldung

1) Wir méchten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die An-
bieterinnen des &ffentlichen Telefondienstes gemass Regulation die Notdienste von
Feuerwehr, Polizei und Sanitat ebenfalls technische und operative Anpassungen
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umgesetzt werden muissen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine ange-
messene Zeit in Anspruch nehmen.

Die Kommunikation beziglich der Verfugbarkeit dieser Dienste muss gegeniiber der
Bevélkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehoérde abge-
sprochen und koordiniert werden.

2) Wir empfehlen, zukiinftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Not-
rufe (im Sinne einer «Total Conversationy), in einer Uberarbeitung des Fernmeldege-
setzes (FMG) friihzeitig zu beriicksichtigen.

3) Wir empfehlen allfdllige Verweise auf technische Standards in den Technischen und
Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden.

Wir bitten Sie, unsere Bemerkungen sowie Anregungen aufzunehmen und in die Vorlage
einfliessen zu lassen und danken fir die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grilisse

v Al
oy L /7 Waﬂy)
/;q./) 6'/,{.'
/" Lars Malli Renato Mathys

Direktor Leiter Feuerwehr
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Der Prasident

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesrat Albert ROsti

Kochergasse 10

3003 Bern

Per E-Mail an:
tp-secretariat@bakom.admin.ch

Bern, 28. Oktober 2025

Stellungnahme der KKPKS zur Anderung der Verordnung iiber Fernmeldedienste (FDV)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 haben Sie uns zur Stellungnahme in titelerwahnter Angelegenheit
eingeladen. Wir bedanken uns dafiir und nehmen wie folgt Stellung:

Die KKPKS begriisst die vorgesehene Anderung der Verordnug liber die Fernmeldedienste (FDV) so-
wie den damit verbundenen ersten Schritt in Richtung Digitalisierung und Modernisierung des Zu-
gangs zu den Notdiensten ausdriicklich. Die Schaffung der Kategorie der Hilfs- und Beratungsdienste
sowie die Einfihrung einer Kurznummer fiir die Opferhilfe im Lichte der Istanbul-Konvention wird
ebenfalls positiv aufgenommen.

Dartiber hinaus moéchte die KKPKS den vorbildlichen Einbezug samtlicher direkt betroffener Akteure
und insbesondere auch der kantonalen Organisationen in das vorliegende Vernehmlassungsverfah-
ren hervorheben. Die Anliegen und Bediirfnisse der direkt betroffenen Akteure wurden angemessen
bericksichtigt. Vor diesem Hintergrund mdchten wir nicht zuletzt auf die Stellungnahme des Steue-
rungsausschusses Notrufe im vorliegenden Vernehmlassungsverfahren verweisen. Die Berlicksichti-
gung der darin vorgebrachten inhaltlich und technisch detaillierten letzten Anpassungen bzw.
Prazisierungen der Vorlage tragen zu einer optimalen Umsetzung der Vorlage bei und werden von
der KKPKS entsprechend explizit unterstitzt.

Besten Dank fir die Beriicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Griisse

Der Prasident

Matteo Cocchi, Kdt Kantonspolizei Tessin

Kopie: Mitglieder der KKPKS, GS KKJPD, GS SSK

Generalsekretariat, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3011 Bern, Telefon: 031 512 87 20, info@kkpks.ch
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Herr Bundesrat

Albert Rosti

Eidgendssisches Departement flr

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Zustellung per Mail an:

Bundesamt fir Kommunikation BAKOM
Zukunftstrasse 44

Postfach 252

2501 Biel

Per E-Mail: tp-secretariat@bakom.admin.ch

Ihr Zeichen Unser Zeichen E-Mail Direktwahl Datum
BAKOM Andreas Beeler Notruf@pti-mail.ch +41 58 649 05 01 22.09.2025

Verordnung uber Fernmeldedienste:
Anderung der Verordnung Uber Fernmeldedienste: Eréffnung des Vernehmlassungs-
verfahrens

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 haben Sie eingeladen, zum titelerwahnten Verordnungsent-
wurf Stellung zu nehmen.

Die vorgeschlagenen Anderungen stellen aus unserer Sicht einen bedeutenden Schritt zur
Starkung, Modernisierung und Inklusion im Notrufwesen der Schweiz dar, welcher zu einer
deutlichen Steigerung der Systemsicherheit des Notrufwesens in der Schweiz fihrt.

Wir begrussen insbesondere:
e Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz,
Die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure,
Die Einfuhrung des Echtzeittextes (RTT) fir einen barrierefreien Zugang,
Die Trennung von Not-, Hilfs- und Beratungsdiensten,
Die Einfihrung einer Kurznummer fiir die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-
Konvention.

Wir bedanken uns fiir die Méglichkeit der Stellungnahme und erlauben uns, folgende Bemer-
kungen anzufiigen und Antrage zu formulieren.

Allgemeine Bewertung

Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bedurfnisse der Notsuchenden und anderer-
seits der entgegennehmenden Notrufdienste berlcksichtigt und zukunftsfahig gestaltet. Dabei
bildet das, von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den Mobil-
funkanbietern erarbeitete, Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den, in der aktuell vor-
liegenden Vernehmlassung, geplanten Massnahmen kann die Resilienz des Notrufwesens
wesentlich verbessert werden.

PTI Schweiz Geschaftsstelle Notrufe: Reitergasse 1, 8004 Zirich
Korrespondenz: c/o Kantonspolizei Zirich, Guterstrasse 33, Postfach, 8010 Zurich, notruf@pti-mail.ch
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Zudem wird sichergestellt, dass die Notrufdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanitat insbe-
sondere flr Menschen mit einer Hérbehinderung zuganglich werden. Die Funktion ist zudem
auch fir alle anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen kénnen, etwa
aufgrund einer Verletzung oder einer Gefahrensituation.

Die Notrufausfalle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von allen
Betroffenen (Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanitat, BAKOM, Konzessionarin der
Grundversorgung und den Fernmeldedienstanbietern) gefuhrt, die in dieser Vorlage nun eine
wichtige regulatorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei einen wesentli-
chen Beitrag geleistet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualitat hat und die Beduirf-
nisse aller Betroffenen berlcksichtigt.

Aus diesen Grinden befirwortet die Organisation Notrufe den vorliegenden Entwurf zur Ver-
ordnung Uber Fernmeldedienste (FDV) ausdrtcklich, da er:

e Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfahige Lésungen bietet,

e Die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Uberlast und Fehlkonfiguratio-
nen),

e Und sowohl die Bedurfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berlck-
sichtigt.

Artikelbezogene Stellungnahme
Nachfolgend erhalten Sie Rickmeldungen und Antrage zu Anpassungen am vorliegenden
Entwurf der zur Vernehmlassung unterbreiteten Verordnungen:

Art. 27 FDV

Wir befiirworten diesen Artikel und begriissen ausdrticklich die explizite Trennung von Not-
diensten und ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und Be-
ratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich
Rechnung getragen.

Art. 28 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 28a - Absatz 1 bis 4 FDV

Wir beflrworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich den Absatz 3, welcher dazu dient,
technische oder bdswillige Stérungen des Notdienstes zu verhindern, und eine Ubergreifende
Koordination der Anbieterinnen des 6ffentlichen Telefondienstes erméglicht.

Art. 28a - Absatz 5 FDV
Wir begrissen ausdricklich den Absatz 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeit-
text (RTT) sicherstellt. Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit
und somit fir die Gleichstellung von Menschen mit einer Hérbehinderung. Der direkte Zugang
zu den Notdiensten ist damit auch flr diese Personen gewahrleistet. Wir beantragen aber die
folgende Anpassung:
«Die Mobilfunkkonzessionarinnen missen im Rahmen des 6ffentlichen Telefon-
dienstes den Zugang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text,
RTT) gewahrleisten.»

Art. 29 FDV

Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese. Die Standortidentifikation
ist eine essenzielle Grundlage fur die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zuflhrung
von Rettungsmitteln und Hilfeleistung.
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Art. 29a FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstutzen diese.

Art. 29 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstutzen diese.

Art. 30 FDV
Wir beflrworten diesen Artikel grundsatzlich, beantragen aber die folgende Anpassung zum
Absatz 1:
«Die Anbieterinnen des o6ffentlichen Telefondienstes miissen bei der Sprachibermitt-
lung Uber Internet liber ihre eigenen Telefonanschliisse die Leitweglenkung und die
Standortidentifikation gewahrleisten, sofern es die Technik zulasst.
Wo dies weiterhin technisch nicht méglich ist, miissen diese nur bei Anrufen
von dem im Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewahrleis-
tet sein.»
Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Festnetz-)
Internettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, tUbermittelt werden kén-
nen. Dies ist technisch bereits heute moglich.

Art. 81 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 92 FDV
Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstiitzen diese.

Art. 7 FAV

Wir befiirworten diesen Artikel und begriissen ausdriicklich die im Absatz 2" erwahnten tech-
nischen Vorgaben an Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Polizei, Feuer-
wehr und Sanitat insbesondere fir Menschen mit einer Horbehinderung zuganglich werden.

Art. 28 AEFV

Wir beflrworten diesen Artikel und begriissen ausdricklich die explizite Trennung von Not-
diensten und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und Be-
ratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich
Rechnung getragen.

Art. 28a AEFV

Wir befiirworten diesen Artikel und begriissen ausdrticklich die explizite Trennung von Not-
diensten und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs- und Be-
ratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich
Rechnung getragen.

Erganzende Riickmeldung

1. Wir mochten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die An-
bieterinnen des 6ffentlichen Telefondienstes gemass Regulation die Notdienste von
Polizei, Feuerwehr und Sanitat ebenfalls technische und operative Anpassungen um-
setzen missen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemessene Zeit
in Anspruch nehmen.

Die Kommunikation bezlglich der Verfligbarkeit dieser Dienste muss gegenlber der
Bevolkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehérde abge-
sprochen und koordiniert werden.
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2. Wir empfehlen, zukunftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Not-
rufe (im Sinne einer «Total Conversationy), in einer Uberarbeitung des Fernmeldege-
setzes (FMG) frihzeitig zu berucksichtigen.

3. Wir empfehlen allfallige Verweise auf technische Standards in den Technischen und
Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden.

Fazit
Die Vorlage starkt das Schweizer Notrufwesen nachhaltig. Wir beflirworten sie aus fachlicher
und praktischer Perspektive und danken fir die breite Einbindung der betroffenen Akteure.

Gerne stehen wir oder die Organisation Notrufe fur weiterfihrende Informationen zur Verfu-
gung.

Freundliche Grisse

Die Organisation Notrufe

i.V.
Theo Flacher Andreas Beeler Christian Spuhler
Vorsitzender Leiter Leiter
Steuerungsausschuss ERFA Technik ERFA Taktik
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Zrich, 22. September 2025

Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung iiber Fernmeldedienste

Die vorgeschlagenen Anderungen stellen aus Sicht der KSSD einen bedeutenden Schritt zur
Starkung, Modernisierung und Inklusion im Notrufwesen der Schweiz dar, welcher zu einer
deutlichen Steigerung der Systemsicherheit flihrt.

Insbesondere werden folgende Punkte begrisst:

- Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz

- Die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure

- Die Einfuhrung des Echtzeittextes (RTT) fiir einen barrierefreien Zugang

- Die Trennung von Not-, Hilfs- und Beratungsdiensten

— Die Einfihrung einer Kurznummer fiir die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-
Konvention.

Die KSSD formuliert dazu die nachstehenden Bemerkungen und Antrage:

Allgemeine Bewertung

Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bedurfnisse der Notsuchenden und anderer-
seits der entgegennehmenden Notrufdienste bericksichtigt und zukunftsfahig gestaltet. Da-
bei bildet das von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den
Mobilfunkanbietern erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der aktuell
vorliegenden Vernehmlassung geplanten Massnahmen kann die Resilienz des Notrufwesens
wesentlich verbessert werden.

Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanitat insbeson-
dere fur Menschen mit einer Hérbehinderung zuganglich werden. Die Funktion ist zudem
auch fur alle anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen kénnen, etwa
aufgrund einer Verletzung oder einer Gefahrensituation.

Die Notrufausfalle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von allen

Betroffenen (Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanitat, BAKOM, Konzessionarin der
Grundversorgung und den Fernmeldedienstanbietern) gefuhrt, die in dieser Vorlage nun eine

Sicherheitsdepartement
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wichtige regulatorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei einen wesentli-
chen Beitrag geleistet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualitat hat und die Bedurf-
nisse aller Betroffenen berlcksichtigt.

Aus diesen Grunden befiirwortet die KSSD den vorliegenden Entwurf zur Verordnung tber
Fernmeldedienste (FDV) ausdricklich, da er

— die technologische Entwicklung aufgreift und zuku_nftsféhige Lésungen bietet

— die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Uberlast und Fehlkonfigurationen)

— und sowohl die Bediirfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berlck-
sichtigt.

Artikelbezogene Stellungnahme

Art. 27 FDV

Die KSSD beflirwortet diesen Artikel und begrisst ausdricklich die explizite Trennung von
Notdiensten und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs-
und Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem
Bereich Rechnung getragen.

Art. 28 FDV
Die KSSD ist mit der Anpassung einverstanden und unterstitzt diese.

Art. 28a - Absatz 1 bis 4 FDV

Die KSSD beflirwortet diesen Artikel und begrusst ausdriicklich den Absatz 3, welcher dazu
dient, technische oder béswillige Stérungen des Notrufdienstes zu verhindern und eine Gber-
greifende Koordination der Anbieterinnen des 6ffentlichen Telefondienstes ermdglicht.

Art. 28a - Absatz 5 FDV

Die KSSD begrisst ausdriicklich den Absatz 5, der den Zugang zu den Notdiensten via
Echtzeittext (RTT) sicherstellt, beantragt aber die folgende Anpassung:

«Die Mobilfunkkonzessiondrinnen miissen im Rahmen des o6ffentlichen Telefondiens-
tes den Zugang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) ge-
wahrleisten.»

Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit fur die
Gleichstellung von Menschen mit einer Horbehinderung. Der direkte Zugang zu den Not-
diensten ist damit auch fur diese Personen gewahrleistet.
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Art. 29 FDV

Die KSSD ist mit der Anpassung einverstanden und unterstitzt diese. Die Standortidentifika-
tion ist eine essenzielle Grundlage fir die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zu-
fUihrung von Rettungs- und Hilfeleistung.

Art. 29a FDV
Die betreffende Anpassung wird durch die KSSD unterstuitzt.

Art. 29 FDV
Die betreffende Anpassung wird durch die KSSD unterstuitzt.

Art. 30 FDV

Die KSSD beflirwortet diesen Artikel grundsatzlich, beantragt aber die folgende Anpassung
zum Absatz 1:

«Die Anbieterinnen des o6ffentlichen Telefondienstes miissen bei der Sprachibermittlung
Uber Internet tiber ihre eigenen Telefonanschliisse die Leitweglenkung und die Stand
ortidentifikation gewahrleisten, sofern es die Technik zulasst.

Wo dies weiterhin technisch nicht méglich ist, miissen diese nur bei Anrufen von
dem im Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewahrleistet
sein.»

Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Fest-
netz-) Internettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, Gbermittelt wer-
den kénnen, da dies technisch bereits heute mdglich ist.

Art. 81 FDV
Die betreffende Anpassung wird durch die KSSD unterstitzt.

Art. 92 FDV
Die betreffende Anpassung wird durch die KSSD unterstuitzt.

Art. 7 FAV

Die KSSD beflirwortet diesen Artikel und begriisst ausdriicklich die im Absatz 2'*" erwahnten
technischen Vorgaben an Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Polizei,
Feuerwehr und Sanitat insbesondere fiir Menschen mit einer Horbehinderung zuganglich
werden.

Art. 28 AEFV

Die KSSD beflirwortet diesen Artikel und begrisst ausdricklich die explizite Trennung von
Notdiensten und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs-



Konferenz der Stadtischen Sicherheitsdirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs de la sécurité des villes suisses
Conferenza delle direttrici e dei direttori di sicurezza delle citta svizzere

4174

und Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem
Bereich Rechnung getragen.

Art. 28a AEFV

Die KSSD befirwortet diesen Artikel und begrusst ausdricklich die explizite Trennung von
Notdiensten und Ubrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhangig von Hilfs-
und Beratungsdiensten gestarkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem
Bereich Rechnung getragen. Besonders wichtig erscheint auch die zeitnahe Einflihrung einer
einheitlichen Opferhilfe-Notrufnummer.

Erganzende Riickmeldung

1. Die KSSD mdchte darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die
Anbieterinnen des 6ffentlichen Telefondienstes gemass Regulation die Notdienste von
Polizei, Feuerwehr und Sanitat ebenfalls technische und operative Anpassungen umset-
zen mussen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemessene Zeit in
Anspruch nehmen.

Die Kommunikation bezlglich der Verfligbarkeit dieser Dienste muss gegenuber der Be-
volkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehérde abgespro-
chen und koordiniert werden.

2. Die KSSD empfiehlt, zukunftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-
Notrufe (im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Uberarbeitung des Fernmeldege-
setzes (FMG) friihzeitig zu berticksichtigen.

3. Die KSSD empfiehlt, allféllige Verweise auf technische Standards in den Technischen
und Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden.

Fazit

Die Vorlage starkt das Schweizer Notrufwesen nachhaltig. Die KSSD befurwortet sie aus
fachlicher und praktischer Perspektive und dankt fir die breite Einbindung der betroffenen
Akteure.



% Microsoft

Commentaires de Microsoft sur la proposition de
modification de I'ordonnance sur les services de télécommunication concernant les
dispositions visant a numériser et a moderniser I'accés aux services d'urgence
14 octobre 2025

Microsoft se réjouit de I'occasion qui lui est donnée de présenter ses commentaires en réponse a
la consultation sur la modification partielle de I'ordonnance sur les services de télécommunication
et les dispositions proposées pour poursuivre la numérisation et la modernisation de I'accés aux
services d'urgence en Suisse.

Nous soutenons la modernisation des communications d'urgence en Europe et les efforts
individuels de chaque pays pour améliorer ses systemes de réception des appels d'urgence. Nous
convenons également qu'il est essentiel que les pays élaborent des plans afin de s'adapter aux
développements technologiques pour l'acceés aux services d'urgence (et pour tenir compte des
exigences obsoletes). Nous pensons donc que la proposition pourrait bénéficier des
enseignements et des pratiques adoptées par d'autres pays européens, ce qui renforcerait la
disponibilité et I'efficacité globale des communications d'urgence en Suisse.

Résumé

Les services de communications basés sur Internet, hébergés dans le cloud et indépendants du
réseau (« nomades ») sont sensiblement différents des services fixes et mobiles standard. Tout
d'abord, leurs utilisateurs n‘ont pas souvent un emplacement spécifique lorsqu'ils utilisent le
service, comme c'est le cas pour les services de téléphonie fixe, et contrairement aux architectures
mobiles (cellulaires), ces services sont indépendants de tout réseau de télécommunications sous-
jacent et peuvent fonctionner sur des appareils sans acces a des services de localisation tels que
le GPS. Conscients de ces différences fondamentales, plusieurs pays européens ont adopté des
pratiques visant a traiter les appels d'urgence nomades différemment des services basés sur un
réseau téléphonique. Deuxiemement, la désignation d'une centrale d'alarme centralisée
(« PSAP centralisé ») pour traiter les appels d'urgence nomades s'est avérée particulierement
efficace et a encore plus de pertinence pour soutenir les appelants handicapés et le rétablissement
aprés une catastrophe. Troisiemement, les architectures des centrales d'alarme et les systéemes
d'intervention d'urgence décentralisés créent des défis supplémentaires pour les appelants et les
fournisseurs d'appels d'urgence nomades lorsqu'il s'agit d'acheminer ces appels vers la centrale
d'alarme la plus appropriée. Pour mettre en place un systeme de communications d'urgence plus
résilient, plus efficace et plus tourné vers l'avenir, les pays européens devraient adopter des
architectures et des pratiques plus souples que celles qui existent actuellement.



Services nomades et appels d'urgence

L'approche proposée par Microsoft en matiere d'appels d'urgence s'appuie sur son expérience
considérable dans la fourniture de services de communication nomades, basés sur le cloud et
indépendants du réseau largement utilisés dans toute I'Europe. Cela nous a permis d'acquérir une
expérience de premiere main de |'évolution croissante de la fagon dont les gens communiquent,
de leurs attentes en matiere de performance des appels d'urgence et des meilleures pratiques
mises en ceuvre par les pays lorsqu'ils traitent les appels d'urgence a partir de services basés sur
des numéros indépendants du réseau.

Aujourd'hui, les gens peuvent utiliser le méme numéro de téléphone pour passer et recevoir des
appels téléphoniques sur un large éventail d'appareils, de services et de lieux. Le lieu de travail
moderne en est un exemple pertinent. Les appels du réseau téléphonique a commutation
publique (« RTPC ») sont de plus en plus effectués par le biais de services IP. Il peut s'agir d'un
téléphone de bureau IP sur un lieu de travail, d'une application sur un téléphone pendant l'attente
dans un aéroport, d'une connexion Bluetooth d'un appareil connecté a Internet lors de la conduite
d'une voiture, et plus fréquemment, d'un ordinateur portable connecté au Wi-Fi partout ou il y a
une connexion Internet - cela peut étre au travail, a la maison, lors d'une visite chez un ami ou
dans un café. A part d'avoir une connexion Internet et d'utiliser une application over-the-top pour
joindre le RTPC, il n'y a pas de différence dans I'expérience d'appel. Les gens peuvent utiliser le
méme numéro de téléphone pour passer et recevoir des appels partout, a partir d'une large
gamme d'appareils connectés a Internet et de connexions sous-jacentes diverses. Il en va de
méme pour les appels d'urgence : partout ou les gens peuvent se connecter a Internet, que ce
soit a la maison, au travail ou en voyage, ils peuvent et vont passer des appels d'urgence.

1. Avantages de la mise en place d'un central d’alarme centralisé (« PSAP
centralisé » par défaut) en Suisse

La planification de la modernisation des télécommunications en Suisse doit tenir compte des
exigences uniques des services vocaux indépendants du réseau, connectés au RTPC, qui sont de
plus en plus répandus dans les foyers et les entreprises suisses.

L'architecture existante de centrales d'alarme en Suisse est décentralisée et repose sur I'hypothése
que les appelants utilisent un réseau cellulaire ou filaire. Cette architecture existante, qui consiste
par défaut a acheminer les appels vers les diverses centrales d'alarme en fonction des informations
du réseau sur l'utilisateur, est particulierement difficile pour les services indépendants du réseau
qui peuvent étre utilisés de maniere nomade sur n'importe quel réseau fournissant une connexion
Internet. Les données relatives a I'emplacement des appelants indépendants du réseau ne sont
pas toujours mises a disposition par l'appareil ou déterminées automatiquement a partir des
points de terminaison du réseau. Et comme les services indépendants du réseau sont nomades,



les adresses d'urgence enregistrées peuvent ne pas étre significatives car I'appelant peut ne pas
étre situé a I'adresse enregistrée. Par conséquent, les appels d'urgence provenant de services
vocaux indépendants du réseau peuvent étre acheminés vers une centrale d'alarme qui n’est pas
la mieux placée pour gérer I'urgence de maniére efficace.

Lorsque des informations de localisation significatives pour I'acheminement d'appels d'urgence
ne sont pas disponibles ou ne sont pas fiables, les fournisseurs de services nomades devraient
étre autorisés d'acheminer les appels d'urgence vers une centrale d'alarme centralisée. Une fois
les appels d'urgence nomades acheminés a une seul centrale d'alarme, ces appels feraient I'objet
d'un examen et d'une assistance humaine supplémentaire, y compris la possibilité de les
réacheminer vers la centrale d'alarme locale la plus appropriée. L'intégration de cette
fonctionnalité dans le systeme d'intervention d'urgence suisse profiterait plus que les appelants
nomades, car elle est conforme aux obligations prévues par le reglement délégué européen
complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil par des mesures
visant a assurer un acces effectif aux services d'urgence par des communications d'urgence au
numéro d'urgence unique européen «112» . Voir l'article 4, point d) du reglement délégué (UE)
2023/444:

« Lorsqu’ils mettent en ceuvre des moyens d'acces aux services d'urgence par des
communications d'urgence pour les utilisateurs finaux handicapés, les Etats
membres veillent a ce que, sous réserve de la faisabilité technique, les exigences
d'équivalence fonctionnelle suivantes soient respectées :

d) la communication d'urgence est acheminée sans délai vers le PSAP le plus
approprié, qualifié et équipé pour recevoir et traiter de maniere appropriée la
communication d'urgence des utilisateurs finaux handicapés; »

[c'est nous qui soulignons]
Ce qui est encore renforcé par le reglement délégué, a son article 5:

« Les Etats membres veillent a ce que les communications d'urgence et les
informations relatives a la localisation de l'appelant soient acheminées sans
tarder vers le PSAP le plus approprié, qui est techniquement capable de
transmettre les informations contextuelles aux services d'urgence lorsque ces
derniers sont alertés. »



L'intégration de ces capacités dans les propositions de modernisation en Suisse permettrait
également d'améliorer son approche, de maniere cohérente avec les pratiques d'autres pays
européens. La Roumanie, par exemple, a désigné deux PSAP a I'échelle nationale comme centres
d'appels d'urgence de secours pour gérer les appels provenant de I'ensemble du pays. D'autres
exemples peuvent étre trouvés au Danemark, en Finlande et au Royaume-Uni, qui exigent tous
que les appels d'urgence provenant de services nomades soient traités par un seul PSAP, puis
réacheminés, si nécessaire. Ces mémes PSAP sont prioritaires pour la reprise apres sinistre dans
ces pays.

La mise en place d'au moins un PSAP national en Suisse, pour soutenir les utilisateurs finaux
handicapés, peut également avoir pour but de prendre des appels d'urgence d'utilisateurs de
services nomades lorsque les données de localisation ne sont pas disponibles ou peu fiables. Ce
PSAP peut servir également de solution de secours pour la reprise apres sinistre. Cette approche
a bien fonctionné en Amérique du Nord, car le Canada et les Etats-Unis exploitent des
architectures PSAP décentralisées, mais en sont néanmoins venus a s'appuyer sur des solutions
de repli pour diversifier leurs capacités afin de permettre I'acheminement national des appels
d'urgence a partir de services d'appels nomades.

2. Autres considérations pour les appels d'urgence en cas de services d’appels
nomades

Microsoft estime que la mise en place d'un PSAP centralisé, tell qu'il est envisagé dans le
reglement délégué européen, devrait étre inclus dans les plans de modernisation en matiere
d'appels d'urgence en Suisse.

Nous serions également heureux d'avoir I'occasion d'avoir une discussion plus approfondie sur la
structure technique distincte des services d'appels nomades, les défis liés a I'obtention de données
de localisation pour les utilisateurs de ces services et les défis connexes liés a I'acheminement des
appels d'urgence indépendants du réseau en Europe.

Ci-dessous, nous mettons a disposition des informations et des recommandations
supplémentaires pour aborder les services nomades et les appels d'urgence a l'avenir.

Données de localisation et services nomades

Les services vocaux nomades indépendants du réseau, tels que Microsoft Teams, sont des services
basés sur le cloud et fonctionnent entierement en protocole Internet (« IP »). Bien que les clients
de Teams dépendent de leur connexion Internet pour accéder au service, il n'existe aucune
relation contractuelle ou technique entre un fournisseur de services vocaux nomades et le
fournisseur d'acces Internet du client. Contrairement au RTPC, il n'y a pas d'interconnexion entre
opérateurs ni de partage d'informations sur le réseau autres qu'une adresse IP. Les fournisseurs



de services vocaux nomades ne recoivent pas de données de localisation de la part de I'opérateur
de réseau et/ou du fournisseur d'acces a Internet de quelque type que ce soit (fixe ou mobile),
sauf dans la mesure ou l'utilisateur a autorisé I'accés de l'application vocale aux données de
localisation de I'appareil de I'utilisateur, comme expliqué ci-dessous.

Cependant, il est possible d'acheminer les appels d'urgence des services nomades sur la base
d'informations de localisation obtenues d'autres sources qui sont plus fiables que I'identification
de la ligne d'appel (« CLI ») traditionnelle dérivée d'un point de terminaison RTPC ou les
informations de localisation des bases de données de numéros de téléphone (localisation
statique).

Les techniques d'acquisition de données de localisation basées sur une application de
communication ou un client logiciel peuvent étre particulierement utiles pour acheminer les
appels d'urgence lorsqu'elles sont associées a d'autres sources qui peuvent vérifier davantage
I'emplacement d'un appelant. Par exemple, le systeme d'exploitation d'un appareil connecté a
Internet partagera automatiquement les informations de localisation avec les applications et les
clients logiciels si un utilisateur accorde l'autorisation de partage. De plus, les informations
d'adresse fournies par I'utilisateur/client peuvent étre validées et mises en correspondance avec
les réseaux connectés a Internet précédemment utilisés par le client. Dans ce dernier cas, si les
informations de localisation fournies par ['utilisateur/client sont stockées localement dans
I'application ou le client du logiciel, elles peuvent étre utilisées lorsque les informations de
localisation ne peuvent pas étre obtenues automatiquement a partir de I'appareil. Si un utilisateur
autorise le partage de localisation a partir du systeme d'exploitation de son appareil, d'autres
méthodes peuvent produire l'accés a des informations de localisation dynamiques, telles que des
points d'acces Wi-Fi, qui sont susceptibles d'étre plus a jour, plus détaillées et plus précises que
les informations statiques mises a disposition a partir d'une base de données nationale de
numeéros de téléphone.

Compte tenu de ces capacités et de ces limites techniques, les services vocaux nomades
indépendants du réseau devraient avoir la souplesse nécessaire pour s'appuyer sur les meilleures
données de localisation disponibles lorsqu'ils acheminent les appels d'urgence et fournissent des
informations contextuelles aux services d'urgence.

Les capacités techniques du PSAP doivent tenir compte de I'emplacement dynamique des utilisateurs
indépendant du réseau

Toutes les centrales d'alarme devraient avoir la capacité technique de base de recevoir des
coordonnées géographiques. De plus, toutes les centrales d'alarme devraient étre en mesure de
recevoir et de traiter cette information en temps réel afin que cette information soit transmise au
moyen d'un appel d'urgence au lieu de se fier uniquement aux données qui ont eté téléchargées
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	Unbenannt
	Die AGV, Bleichemattstrasse 12, 5001 Aarau 
	Die AGV, Bleichemattstrasse 12, 5001 Aarau 
	Die AGV, Bleichemattstrasse 12, 5001 Aarau 
	Herr Bundesrat Albert Rösti Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundeshaus Nord 3003 Bern 
	Zustellung per E-Mail an: 
	 
	tp-secretariat@bakom.admin.ch

	tp-secretariat@bakom.ad 

	Ort, DatumAarau, 13. Oktober 2025 / eir 
	Änderung der Verordnung über Fernmeldedienste Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
	Sehr geehrter Herr Bundesrat Sehr geehrte Damen und Herren 
	Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 haben Sie die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) eingela-den, zum titelerwähnten Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen. 
	Die vorgeschlagenen Änderungen stellen aus unserer Sicht einen bedeutenden Schritt zur Stär-kung, Modernisierung und Inklusion im Notrufwesen der Schweiz dar, welcher zu einer deutlichen Steigerung der Systemsicherheit des Notrufwesens in der Schweiz führt. 
	Wir begrüssen insbesondere: 
	•
	•
	•
	Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz,
	Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz,


	•
	•
	die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure,
	die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure,


	•
	•
	die Einführung des Echtzeittextes (RTT) für einen barrierefreien Zugang,
	die Einführung des Echtzeittextes (RTT) für einen barrierefreien Zugang,


	•
	•
	die Trennung von Not-, Hilfs- und Beratungsdiensten und
	die Trennung von Not-, Hilfs- und Beratungsdiensten und


	•
	•
	die Einführung einer Kurznummer für die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-Konven-tion.
	die Einführung einer Kurznummer für die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-Konven-tion.



	Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme und erlauben uns, folgende Bemerkun-gen anzufügen und Anträge zu formulieren. 
	Allgemeine Bewertung 
	Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bedürfnisse der Notsuchenden und andererseits der entgegennehmenden Notrufdienste berücksichtigt und zukunftsfähig gestaltet. Dabei bildet das, von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den Mobilfunkanbie-tern, erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der aktuell vorliegenden Ver-nehmlassung geplanten Massnahmen kann die Resilienz des Notrufwesens wesentlich verbessert werden. 
	Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität insbesondere für Menschen mit einer Hörbehinderung zugänglich werden. Die Funktion ist zudem auch für alle anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen können, etwa aufgrund einer Ver-letzung oder einer Gefahrensituation. 
	Die Notrufausfälle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von allen Be-troffenen (Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität, BAKOM, Konzessionärin der Grundver-sorgung und den Fernmeldedienstanbietern) geführt, die in dieser Vorlage nun eine wichtige regu-latorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei einen wesentlichen Beitrag geleis-tet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualität hat und die Bedürfnisse aller Betroffenen be-rücksichtigt. 
	Aus diesen Gründen befürwortet die AGV den vorliegenden Entwurf zur Verordnung über Fernmel-dedienste (FDV) ausdrücklich, da er: 
	•
	•
	•
	Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfähige Lösungen bietet, 
	Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfähige Lösungen bietet, 


	•
	•
	die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Überlast und Fehlkonfigurationen), 
	die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Überlast und Fehlkonfigurationen), 


	•
	•
	und sowohl die Bedürfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berücksichtigt. 
	und sowohl die Bedürfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berücksichtigt. 



	Artikelbezogene Stellungnahme 
	Nachfolgend erhalten Sie Rückmeldungen und Anträge zu Anpassungen am vorliegenden Entwurf der zur Vernehmlassung unterbreiteten Verordnungen:  
	Art. 27 FDV 
	Wir befürworten diesen Artikel und begrüssen ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs- und Beratungsdiens-ten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getra-gen. 
	Art. 28 FDV 
	Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstützen diese. 
	Art. 28a - Absatz 1 bis 4 FDV 
	Wir befürworten diesen Artikel und begrüssen ausdrücklich Abs. 3, welcher dazu dient, technische oder böswillige Störungen des Notrufdienstes zu verhindern, und eine übergreifende Koordination der Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes ermöglicht. 
	Art. 28a - Absatz 5 FDV 
	Wir begrüssen ausdrücklich den Abs. 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeittext (RTT) sicherstellt, beantragen aber die folgende Anpassung: 
	«Die Mobilfunkkonzessionärinnen müssen im Rahmen des öffentlichen Telefondienstes den Zu-gang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) gewährleisten.» 
	Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit für die Gleich-stellung von Menschen mit einer Hörbehinderung. Der direkte Zugang zu den Notdiensten ist damit auch für diese Personen gewährleistet. 
	Art. 29 FDV 
	Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstützen diese. Die Standortidentifikation ist eine essenzielle Grundlage für die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zuführung von Rettungs- und Hilfeleistung. 
	Art. 29a FDV 
	Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstützen diese. 
	Art. 29b FDV 
	Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstützen diese. 
	Art. 30 FDV 
	Wir befürworten diesen Artikel grundsätzlich, beantragen aber die folgende Anpassung zum Ab-satz 1: 
	«Die Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes müssen bei der Sprachübermittlung über In-ternet über ihre eigenen Telefonanschlüsse die Leitweglenkung und die Standortidentifikation ge-währleisten, sofern es die Technik zulässt. 
	Wo dies weiterhin technisch nicht möglich ist, müssen diese nur bei Anrufen, von dem im Abonne-mentsvertrag bezeichneten, Hauptstandort aus gewährleistet sein.» 
	Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Festnetz-)In-ternettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, übermittelt werden können, da dies technisch bereits heute möglich ist. 
	Art. 81 FDV 
	Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstützen diese. 
	Art. 92 FDV 
	Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstützen diese. 
	Art. 7 FAV 
	Wir befürworten diesen Artikel und begrüssen ausdrücklich die im Absatz 2ter erwähnten techni-schen Vorgaben an Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanität insbesondere für Menschen mit einer Hörbehinderung zugänglich werden. 
	Art. 28 AEFV 
	Wir befürworten diesen Artikel und begrüssen ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs- und Beratungsdiens-ten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getra-gen.  
	Art. 28a AEFV 
	Wir befürworten diesen Artikel und begrüssen ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs- und Beratungsdiens-ten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getra-gen. 
	Ergänzende Rückmeldung 
	1.
	1.
	1.
	Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die Anbiete-rinnen des öffentlichen Telefondienstes gemäss Regulation die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität ebenfalls technische und operative Anpassungen umgesetzt werden müssen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemessene Zeit in Anspruch nehmen. 
	Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die Anbiete-rinnen des öffentlichen Telefondienstes gemäss Regulation die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität ebenfalls technische und operative Anpassungen umgesetzt werden müssen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemessene Zeit in Anspruch nehmen. 



	Die Kommunikation bezüglich der Verfügbarkeit dieser Dienste muss gegenüber der Bevöl-kerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehörde abgesprochen und koordiniert werden. 
	2.
	2.
	2.
	Wir empfehlen, zukünftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Notrufe (im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Überarbeitung des Fernmeldegesetzes (FMG) frühzeitig zu berücksichtigen. 
	Wir empfehlen, zukünftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Notrufe (im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Überarbeitung des Fernmeldegesetzes (FMG) frühzeitig zu berücksichtigen. 


	3.
	3.
	Wir empfehlen allfällige Verweise auf technische Standards in den Technischen und Admi-nistrativen Vorschriften (TAV) abzubilden. 
	Wir empfehlen allfällige Verweise auf technische Standards in den Technischen und Admi-nistrativen Vorschriften (TAV) abzubilden. 



	Fazit 
	Die Vorlage stärkt das Schweizer Notrufwesen nachhaltig. Wir befürworten sie aus fachlicher und praktischer Perspektive und danken für die breite Einbindung der betroffenen Akteure. 
	Wir danken nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berücksichtigung un-serer Anliegen. 
	Gerne stehen wir oder die Organisation Notrufe für weiterführende Informationen zur Verfügung. 
	Freundliche Grüsse 
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	versicherung st.gallen 
	versicherung st.gallen 
	Herr Bundesrat Albert Rti Eidg. Departement f Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundeshaus Nord 3003 Bern 
	Per Mail: 
	tp-secretariat@bakom.admin.ch 

	St.Gallen, 19. September 2025 
	Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung er Fernmeldedienste 
	Sehr geehrter Herr Bundesrat Sehr geehrte Damen und Herren 
	Mit Schreiben vom 20. Juni 2025 haben Sie die Feuerwehr Koordination Schweiz eingeladen, zum titelerwähnten Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen. Als interessierte und involvierte Stellen, nimmt die Gebäudeversicherung St. Gallen gerne zur Vernehmlassung Stellung. 
	Die vorgeschlagenen Änderungen stellen aus unserer Sicht einen bedeutenden Schritt zur Stärkung, Modernisierung und Inklusion im Notrufwesen der Schweiz dar, welcher zu einer deutlichen Steigerung der Systemsicherheit des Notrufwesens in der Schweiz frt. 
	Wir begrsen insbesondere: 
	* 
	* 
	* 
	Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz, 

	* 
	* 
	die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure, 

	* 
	* 
	die Einfrung des Echtzeittextes (RTT) f einen barrierefreien Zugang, @ die Trennung von Not-, Hilfs-und Beratungsdiensten und 

	* 
	* 
	die Einfrung einer Kurznummer f die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. 


	Wir bedanken uns f die Mlichkeit der Stellungnahme und erlauben uns, folgende Bemerkungen anzufen und Anträge zu formulieren. 
	Allgemeine Bewertung 
	Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bedfnisse der Notsuchenden und andererseits 
	der entgegennehmenden Notrufdienste berksichtigt und zukunftsfähig gestaltet. Dabei bildet 
	das, von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den 
	Mobilfunkanbietern, erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der aktuell 
	vorliegenden Vernehmlassung geplanten Massnahmen kann die Resilienz des Notrufwesens 
	wesentlich verbessert werden. 
	Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität insbesondere f Menschen mit einer Hbehinderung zugänglich werden. Die Funktion ist zudem auch f alle 
	anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen knen, etwa aufgrund einer Verletzung oder einer Gefahrensituation. 
	Die Notrufausfälle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von allen Betroffenen (Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität, BAKOM, Konzessionärin der Grundversorgung und den Fernmeldedienstanbietern) gefrt, die in dieser Vorlage nun eine wichtige regulatorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualität hat und die Bedfnisse aller Betroffenen berksichtigt. 
	Aus diesen Grden befwortet die Gebäudeversicherung St.Gallen den vorliegenden Entwurf zur Verordnung er Fernmeldedienste (FDV) ausdrklich, da er: 
	* 
	* 
	* 
	Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfähige Lungen bietet, 

	* 
	* 
	Die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Uberlast und Fehlkonfigurationen), 

	* 
	* 
	Und sowohl die Bedfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berksichtigt. 


	Artikelbezogene Stellungnahme Nachfolgend erhalten Sie Rkmeldungen und Anträge zu Anpassungen am vorliegenden Entwurf der zur Vernehmlassung unterbreiteten Verordnungen: 
	Art. 27 FDV 
	Wir befworten diesen Artikel und begrsen ausdrklich die explizite Trennung von Notdiensten und rigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs-und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich 
	Rechnung getragen. 
	Art. 28 FDV Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstzen diese. 
	Art. 28a -Absatz 1 bis 4 FDV Wir befworten diesen Artikel und begrsen ausdrklich den Absatz 3, welcher dazu dient, technische oder bwillige Stungen des Notrufdienstes zu verhindern, und eine ergreifende Koordination der Anbieterinnen des fentlichen Telefondienstes ermlicht. 
	Art. 28a -Absatz 5 FDV 
	Wir begrsen ausdrklich den Absatz 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeittext (RTT) sicherstellt, beantragen aber die folgende Anpassung: «Die Mobilfunkkonzessionärinnen msen im Rahmen des fentlichen Telefondienstes den Zugang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) gewährleisten.»> Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit f die Gleichstellung von Menschen mit einer Hbehinderung. Der direkte Zugang zu den Notdiensten ist damit a
	Art. 29 FDV Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstzen diese. Die Standortidentifikation ist eine essenzielle Grundlage f die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zufrung von 
	Rettungs-und Hilfeleistung. 
	Art. 29a FDV Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstzen diese. 
	Art. 29b FDV Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstzen diese. 
	Art. 30 FDV 
	Wir befworten diesen Artikel grundsätzlich, beantragen aber die folgende Anpassung zum Absatz 1 : «Die Anbieterinnen des fentlichen Telefondienstes msen bei der Sprachermittlung er Internet er ihre eigenen Telefonanschlse die Leitweglenkung und die Standortidentifikation 
	gewährleisten, sofern es die Technik zulässt. Wo dies weiterhin technisch nicht mlich ist, msen diese nur bei Anrufen von dem im Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewährleistet sein.» Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Festnetz-) Internettelefonie alle Informationen, analog zur MobilfunktechnoIogie, ermittelt werden knen, 
	da dies technisch bereits heute mlich ist. 
	Art. 81 FDV Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstzen diese. 
	Art. 92 FDV Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstzen diese. 
	Art. 7 FAV Wir befworten diesen Artikel und begrsen ausdrklich die im Absatz 2'er erwähnten technischen Vorgaben an Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanität insbesondere f Menschen mit einer Hbehinderung zugänglich werden. 
	Art. 28 AEFV Wir befworten diesen Artikel und begrsen ausdrklich die explizite Trennung von Notdiensten und rigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs-und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich 
	Rechnung getragen. 
	Art. 28a AEFV 
	Wir befworten diesen Artikel und begrsen ausdrklich die explizite Trennung von Notdiensten und rigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs-und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich 
	Rechnung getragen. 
	Ergänzende Rkmeldung 
	1. 
	1. 
	1. 
	Wir mhten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die Anbieterinnen des fentlichen Telefondienstes gemäss Regulation die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität ebenfalls technische und operative Anpassungen umgesetzt werden msen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemessene Zeit in Anspruch nehmen. Die Kommunikation bezlich der Verfbarkeit dieser Dienste muss gegener der Bevkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehde abgesprochen und koord

	2. 
	2. 
	Wir empfehlen, zukftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Notrufe (im Sinne einer «Total Conversation»>), in einer Überarbeitung des Fernmeldegesetzes (FMG) frzeitig zu berksichtigen. 

	3. 
	3. 
	Wir empfehlen allfällige Verweise auf technische Standards in den Technischen und Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden. 


	Fazit 
	Fazit 
	Fazit 

	Die 
	Die 
	Vorlage 
	stärkt 
	das 
	Schweizer 
	Notrufwesen 
	nachhaltig. 
	Wir 
	befworten 
	sie 
	aus 
	fachlicher 
	und 

	praktischer 
	praktischer 
	Perspektive 
	und 
	danken 
	f 
	die 
	breite 
	Einbindung 
	der 
	betroffenen 
	Akteure. 


	Wir danken nochmals f die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten um Berksichtigung unserer Anliegen. 
	Gerne stehen wir oder die Organisation Notrufe f weiterfrende Informationen zur Verfung. 
	Freundliche Grse 

	(4,' ,dc!)z 
	(4,' ,dc!)z 
	Andrea Sch Leiterin Intervention/Feuerwehrinspektorin 
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	Per E-Mail an: 
	Per E-Mail an: 
	Per E-Mail an: 
	Abteilung 
	Finanzen und Recht 

	tp-secretariat@bakom.admin.ch 
	tp-secretariat@bakom.admin.ch 
	Ihr Kontakt 
	Dr. iur. Felix Schiller 

	TR
	Jurist 

	Herr Bundesrat 
	Herr Bundesrat 
	Telefon 044 308 22 53 

	Albert Rösti 
	Albert Rösti 
	felix.schiller@gvz.ch 


	Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 2. Oktober 2025/scf 
	Bundeshaus Nord 
	3003 Bern 
	Änderung der Verordnung über Fernmeldedienste / Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
	-

	Sehr geehrter Herr Bundesrat Rösti, sehr geehrte Damen und Herren 
	Wir bedankenunsfür die Möglichkeit zur Änderung der Verordnung über Fernmeldedienste Stellung nehmenzu dürfen und erlauben uns, folgende Bemerkungen anzufügen und Anträge zu formulieren. 
	-

	1. Grundsätzliches 
	Mit der Vernehmlassung werdeneinerseits die Bedürfnisse der Notsuchenden und andererseits der entgegennehmendenNotrufdienste berücksichtigt und zukunftsfähig gestaltet. Dabei bildet das, von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den Mobilfunkanbietern, erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der aktuell vorliegenden Vernehmlassung geplanten Massnahmenkanndie Resilienz des Notrufwesens wesentlich verbessert werden. 
	-

	Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität insbesondere für Menschen mit einer Hörbehinderung zugänglich werden. Die Funktionist zudem auchfür alle anderen Personennutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen können, etwa aufgrund einer Verletzung oder einer Gefahrensituation. 
	-
	-
	-

	Die Notrufausfälle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungenvonallen Betroffenen (Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität, BAKOM, Konzessionärin der Grundversorgung und den Fernmeldedienstanbietern) geführt, die in dieser Vorlage nun eine wichtige regulatorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabeieinen wesentlichen Beitrag geleistet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualität aufweist und die Bedürfnisse aller Betroffenen berücksichtigt. 
	-
	-
	-

	Thurgauerstrasse 56 Postfach -8050 Zürich T 044 308 2111: F 044 303 11 20 -
	info@gvz.ch 
	www.gvz.ch 

	Aus diesen Gründen befürwortet die GVZ den vorliegenden Entwurf zur Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) ausdrücklich, da er: 
	e 
	e 
	e 
	Die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfähige Lösungen bietet, 

	e 
	e 
	die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Überlast und Fehlkonfiguratio
	-


	TR
	nen), 

	e 
	e 
	und sowohl die Bedürfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berück
	-


	TR
	sichtigt. 


	2. Zu den einzelnen Bestimmungen 
	Art. 27 FDV Wir befürworten diese Bestimmung und begrüssen ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Diensten. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs-und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der raschen Entwicklung in diesem Bereich Rechnunggetragen. 
	Art. 28FDV Wir sind mit der Anpassungeinverstanden und unterstützen diese. 
	Art. 28a — Abs. 1 bis 4 FDV Wir befürworten diese Bestimmung und begrüssen ausdrücklich Absatz 3, welcher dazu dient, technische oder böswillige Störungen des Notrufdienstes zu verhindern, und eine übergreifende Koordination der Anbieterinnendesöffentlichen Telefondienstes ermöglicht. 
	-

	Art. 28a — Abs. 5 FDV Wir begrüssen ausdrücklich Absatz 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeittext (RTT) sicherstellt, beantragen aber die folgende Anpassung: «Die Mobilfunkkonzessionärinnen müssen im Rahmendes öffentlichen Telefondienstes den Zugang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) gewährleisten.» 
	-
	-

	Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit für die Gleichstellung von Menschen mit einer Hörbehinderung. Derdirekte Zugang zu den Notdiensten ist damit auch für diese Personen gewährleistet. 
	-

	Art. 29 FDV Wir sind mit der Anpassungeinverstanden und unterstützen diese. Die Standortidentifikation ist eine essenzielle Grundlagefür die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zuführung von Rettungs-und Hilfeleistungen. 
	-

	Art. 29a FDV Wir sind mit der Anpassungeinverstanden und unterstützen diese. 
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	Art. 29b FDV Wir sind mit der Anpassungeinverstanden und unterstützen diese. 
	Art. 30 FDV Wir befürworten diesenArtikel grundsätzlich, beantragen aber die folgende Anpassung betreffend Absatz 1: «Die Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes müssen bei der Sprachübermittlung überInternet überihre eigenen Telefonanschlüsse die Leitweglenkung und die Standortidentifikation gewährleisten, sofern es die Technik zulässt. wodies weiterhin technisch nicht möglich ist, müssen diese nur bei Anrufen von dem im Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewährleistet sein.» 
	-

	Diese Anpassungist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmender(Festnetz-) Internettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, übermittelt werden können,da dies technisch bereits heute möglichist. 
	-

	Art. 81 FDV Wir sind mit der Anpassungeinverstanden und unterstützen diese. 
	Art. 92 FDV Wir sind mit der Anpassung einverstanden und unterstützendiese. 
	Art. 7FAV Wir befürworten diese Bestimmung und begrüssen ausdrücklich die im Absatz 2'°erwähnten technischen Vorgabenfür Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanität insbesondere für Menschen mit einer Hörbehinderung zugänglich werden. 
	-

	Art. 28 AEFV Wir befürworten diese Bestimmung und begrüssen ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Diensten. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs-und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getragen. 
	Art. 28a AEFV Wir befürworten diese Bestimmung und begrüssen ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Diensten. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs-und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getragen. 
	3. Ergänzende Rückmeldung 
	1) Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die Anbieterinnen desöffentlichen Telefondienstes gemäss Regulation die Notdienste von Feuerwehr, Polizei und Sanität ebenfalls technische und operative Anpassungen 
	-
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	umgesetzt werden müssen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemesseneZeit in Anspruch nehmen. Die Kommunikation bezüglich der Verfügbarkeit dieser Dienste muss gegenüber der Bevölkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehörde abgesprochen undkoordiniert werden. 
	-
	-

	2) Wir empfehlen, zukünftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Notrufe (im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Überarbeitung des Fernmeldegesetzes (FMG)frühzeitig zu berücksichtigen. 
	-
	-

	3) Wir empfehlen allfällige Verweise auf technische Standards in den Technischen und Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden. 
	Wir bitten Sie, unsere Bemerkungen sowie Anregungen aufzunehmenundin die Vorlage einfliessen zu lassen und dankenfür die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
	Freundliche Grüsse 
	# Eer 7 
	/Lars Mülli Renato Mathys Direktor Leiter Feuerwehr 
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	Vernehmlassung zur Teilrevision der Verordnung über Fernmeldedienste 
	Zürich, 22. September 2025  
	Die vorgeschlagenen Änderungen stellen aus Sicht der KSSD einen bedeutenden Schritt zur Stärkung, Modernisierung und Inklusion im Notrufwesen der Schweiz dar, welcher zu einer deutlichen Steigerung der Systemsicherheit führt. 
	Insbesondere werden folgende Punkte begrüsst: 
	−
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	−
	Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz 
	Die Orientierung am Referenzmodell Notrufe Schweiz 
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	−
	Die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure 
	Die Praxistauglichkeit und Einbindung aller Akteure 
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	Die Einführung des Echtzeittextes (RTT) für einen barrierefreien Zugang 
	Die Einführung des Echtzeittextes (RTT) für einen barrierefreien Zugang 
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	Die Trennung von Not-, Hilfs- und Beratungsdiensten 
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	Die Einführung einer Kurznummer für die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. 
	Die Einführung einer Kurznummer für die Opferhilfe zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. 



	Die KSSD formuliert dazu die nachstehenden Bemerkungen und Anträge: 
	Allgemeine Bewertung 
	Mit der Vernehmlassung werden einerseits die Bedürfnisse der Notsuchenden und anderer-seits der entgegennehmenden Notrufdienste berücksichtigt und zukunftsfähig gestaltet. Da-bei bildet das von der Organisation Notrufe in Zusammenarbeit mit dem BAKOM und den Mobilfunkanbietern erarbeitete Referenzmodell Notrufe die Grundlage. Mit den in der aktuell vorliegenden Vernehmlassung geplanten Massnahmen kann die Resilienz des Notrufwesens wesentlich verbessert werden. 
	Zudem wird sichergestellt, dass die Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanität insbeson-dere für Menschen mit einer Hörbehinderung zugänglich werden. Die Funktion ist zudem auch für alle anderen Personen nutzbar, die situationsbedingt nicht sprechen können, etwa aufgrund einer Verletzung oder einer Gefahrensituation. 
	Die Notrufausfälle in den Jahren 2020 bis 2022 haben zu grossen Anstrengungen von allen Betroffenen (Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanität, BAKOM, Konzessionärin der Grundversorgung und den Fernmeldedienstanbietern) geführt, die in dieser Vorlage nun eine wichtige regulatorische Grundlage bilden. Die Organisation Notrufe hat dabei einen wesentli-chen Beitrag geleistet, dass der vorliegende Entwurf eine gute Qualität hat und die Bedürf-nisse aller Betroffenen berücksichtigt. 
	Sicherheitsdepartement 
	Aus diesen Gründen befürwortet die KSSD den vorliegenden Entwurf zur Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) ausdrücklich, da er 
	−
	−
	−
	die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfähige Lösungen bietet 
	die technologische Entwicklung aufgreift und zukunftsfähige Lösungen bietet 


	−
	−
	die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Überlast und Fehlkonfigurationen) 
	die Resilienz des Systems verbessert (u. a. gegen Überlast und Fehlkonfigurationen) 
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	und sowohl die Bedürfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berück-sichtigt. 
	und sowohl die Bedürfnisse der Notsuchenden als auch der Notrufdienste berück-sichtigt. 



	Artikelbezogene Stellungnahme 
	Art. 27 FDV 
	Die KSSD befürwortet diesen Artikel und begrüsst ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs- und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getragen. 
	Art. 28 FDV 
	Die KSSD ist mit der Anpassung einverstanden und unterstützt diese. 
	Art. 28a - Absatz 1 bis 4 FDV 
	Die KSSD befürwortet diesen Artikel und begrüsst ausdrücklich den Absatz 3, welcher dazu dient, technische oder böswillige Störungen des Notrufdienstes zu verhindern und eine über-greifende Koordination der Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes ermöglicht. 
	Art. 28a - Absatz 5 FDV 
	Die KSSD begrüsst ausdrücklich den Absatz 5, der den Zugang zu den Notdiensten via Echtzeittext (RTT) sicherstellt, beantragt aber die folgende Anpassung: 
	«Die Mobilfunkkonzessionärinnen müssen im Rahmen des öffentlichen Telefondiens-tes den Zugang zu den Notdiensten auch mittels Echtzeittext (Real Time Text, RTT) ge-währleisten.» 
	Dies bedeutet einen essenziellen Fortschritt in Richtung Barrierefreiheit und somit für die Gleichstellung von Menschen mit einer Hörbehinderung. Der direkte Zugang zu den Not-diensten ist damit auch für diese Personen gewährleistet. 
	Art. 29 FDV 
	Die KSSD ist mit der Anpassung einverstanden und unterstützt diese. Die Standortidentifika-tion ist eine essenzielle Grundlage für die effiziente Notrufbearbeitung und die schnelle Zu-führung von Rettungs- und Hilfeleistung.  
	Art. 29a FDV 
	Die betreffende Anpassung wird durch die KSSD unterstützt.  
	Art. 29b FDV 
	Die betreffende Anpassung wird durch die KSSD unterstützt. 
	Art. 30 FDV 
	Die KSSD befürwortet diesen Artikel grundsätzlich, beantragt aber die folgende Anpassung zum Absatz 1:  
	«Die Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes müssen bei der Sprachübermittlung über Internet über ihre eigenen Telefonanschlüsse die Leitweglenkung und die Stand-ortidentifikation gewährleisten, sofern es die Technik zulässt. Wo dies weiterhin technisch nicht möglich ist, müssen diese nur bei Anrufen von dem im Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewährleistet sein.» 
	Diese Anpassung ist im Sinne des Notsuchenden zwingend, damit im Rahmen der (Fest-netz-) Internettelefonie alle Informationen, analog zur Mobilfunktechnologie, übermittelt wer-den können, da dies technisch bereits heute möglich ist. 
	Art. 81 FDV 
	Die betreffende Anpassung wird durch die KSSD unterstützt. 
	Art. 92 FDV 
	Die betreffende Anpassung wird durch die KSSD unterstützt. 
	Art. 7 FAV 
	Die KSSD befürwortet diesen Artikel und begrüsst ausdrücklich die im Absatz 2ter erwähnten technischen Vorgaben an Smartphones, die sicherstellen, dass die Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanität insbesondere für Menschen mit einer Hörbehinderung zugänglich werden. 
	Art. 28 AEFV 
	Die KSSD befürwortet diesen Artikel und begrüsst ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs- und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getragen. 
	Art. 28a AEFV 
	Die KSSD befürwortet diesen Artikel und begrüsst ausdrücklich die explizite Trennung von Notdiensten und übrigen Services. Dadurch kann das Notrufwesen unabhängig von Hilfs- und Beratungsdiensten gestärkt werden. Zudem wird der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Rechnung getragen. Besonders wichtig erscheint auch die zeitnahe Einführung einer einheitlichen Opferhilfe-Notrufnummer. 
	Ergänzende Rückmeldung 
	1.
	1.
	1.
	Die KSSD möchte darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes gemäss Regulation die Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanität ebenfalls technische und operative Anpassungen umset-zen müssen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemessene Zeit in Anspruch nehmen. Die Kommunikation bezüglich der Verfügbarkeit dieser Dienste muss gegenüber der Be-völkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehörde abgespro
	Die KSSD möchte darauf hinweisen, dass nach der Umsetzung der Vorgaben durch die Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes gemäss Regulation die Notdienste von Polizei, Feuerwehr und Sanität ebenfalls technische und operative Anpassungen umset-zen müssen. Diese werden auch auf Seiten der Notdienste eine angemessene Zeit in Anspruch nehmen. Die Kommunikation bezüglich der Verfügbarkeit dieser Dienste muss gegenüber der Be-völkerung mit allen betroffenen Organisationen seitens Regulationsbehörde abgespro


	2.
	2.
	Die KSSD empfiehlt, zukünftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Notrufe (im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Überarbeitung des Fernmeldege-setzes (FMG) frühzeitig zu berücksichtigen. 
	Die KSSD empfiehlt, zukünftige technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Video-Notrufe (im Sinne einer «Total Conversation»), in einer Überarbeitung des Fernmeldege-setzes (FMG) frühzeitig zu berücksichtigen. 


	3.
	3.
	Die KSSD empfiehlt, allfällige Verweise auf technische Standards in den Technischen und Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden. 
	Die KSSD empfiehlt, allfällige Verweise auf technische Standards in den Technischen und Administrativen Vorschriften (TAV) abzubilden. 



	Fazit 
	Die Vorlage stärkt das Schweizer Notrufwesen nachhaltig. Die KSSD befürwortet sie aus fachlicher und praktischer Perspektive und dankt für die breite Einbindung der betroffenen Akteure. 
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